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Eingaben prüfen

Kompass-TOP-Zolltipps

Beachten Sie diese wichtigen Felder 
im Ausfuhrbegleitdokument
Das Ausfuhrbegleitdokument begleitet Sie im Export tagtäglich. Es ermöglicht Ihnen die Ausfuhr 
von Waren, aber auch den Nachweis für Umsatzsteuerzwecke, dass Sie nicht umsatzsteuerpflich-
tig sind. Hierbei müssen Sie jedoch einige wichtige Details beachten, damit die Firmenprozesse 
richtig dargestellt werden. Vor allem die Umsatzbuchungen werden anhand von Zahlenkombina-
tionen im Ausfuhrbegleitdokument geführt. Worauf Sie achten müssen, zeigt Ihnen dieser Artikel. 

Von Julianna Straub-Lorenz
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Empfänger: Achten Sie hier darauf, dass 
Sie den richtigen Warenempfänger ein-
tragen, also denjenigen, der physisch die 
Ware erhält, keine Besteller oder sonstige 
Parteien.

Bei der „Art des Geschäfts“ gibt es je 
nach Geschäftsvorfall (Verkauf, Muster, 
Hilfsmittel etc.) eine eigene Schlüssel-
nummer. Nutzen Sie die richtige, an-
sonsten stellen Sie die Waren- und Zah-
lungsströme falsch dar. Der Warenwert 
ist je nach Art des Geschäfts entweder 
0 oder in Höhe des Rechnungsbetrages. 
Hier finden Sie ab S. 182 die Möglichkei-
ten: https://bit.ly/3IuIVLz

Der Warenwert einer Ware sind der 
Rechnungspreis und die Währung. Ach-
ten Sie hier darauf, dass Sie die Fracht-
kosten in Abhängigkeit zum Incoterm® 
reinrechnen, sozusagen den Warenwert 
an der ersten EU-Außengrenze. Bei 
„Werten nur für Zollwecke“ ist der Ge-
samtbetrag 0 und der Statistische Wert 
der Proformawert.

Wenn Sie Codierungen eintragen, müs-
sen diese auch geprüft sein, ansonsten 
drohen Schwierigkeiten. Denn Sie geben 
eine rechtsverbindliche Erklärung ab. Sie 
besagt, dass Sie die gesetzlichen Grund-
lagen geprüft haben und deshalb eine 
Codierung wie Y901 einsetzen. Am bes-
ten prüfen Sie die notwendigen Codie-
rungen im Elektronischen Zolltarif. Dort 
geben Sie bei der Wareneinfuhr oder 
-ausfuhr die geprüfte Warentarifnummer 
ein, dann sehen Sie in den Maßnahmen  
(→ Bedingungen) die möglichen Codie-
rungen. In den Fußnoten finden Sie die 
zu prüfende Verordnung.

Internationale Unterlagen:
T: Y900
R:
Die angemeldeten Waren fallen nicht unter das Washingtoner  
Übereinkommen (CITES)

ohne
8 2 1 5 9 1 0 0

Diese Mustervorlage finden Sie  

auch im Downloadbereich unter: 

www.kompass-export.de/download
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